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Vereidigung von Frau StRin Gunda Krauss und Herrn StR Marian Offman 
 
 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11921 
 
 
 
 

Bekanntgabe in der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.12.2023 
Öffentliche Sitzung 
 
 

I.  Vortrag des Referenten 

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 29.11.2023 einen Beschluss über das Nach-
rücken von Frau Gunda Krauss und Herrn Marian Offman in den ehrenamtlichen Stadtrat 
gefasst. Frau Gunda Krauss und Herr Marian Offman sind daher seit 01.12.2023 Mitglie-
der des ehrenamtlichen Stadtrates der Landeshauptstadt München und daher in der heuti-
gen Vollversammlung des Stadtrates am 20.12.2023 zu vereidigen. 

Ich bitte Sie deshalb, Frau Kollegin Krauss und Herr Kollege Offman, vorzutreten und mir 
den Amtseid gemäß Art. 31 Abs. 4 der Bayerischen Gemeindeordnung in der von Ihnen 
gewählten Fassung nachzusprechen:  

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

und der Verfassung des Freistaates Bayern. 
Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein  
und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 
Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren  
und ihren Pflichten nachzukommen,  
so wahr mir Gott helfe.“ 

Ich heiße Sie nochmals herzlich willkommen und wünsche Ihnen für Ihr Wirken zum 
Wohle unserer Stadt alles Gute. 

 

 
 
Anhörung des Bezirksausschusses 
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorge-
sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung). 
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II. Bekannt gegeben 
 
 
 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 
 
Der / Die Vorsitzende Der Referent 
 
 
 
 
 
Ober-/Bürgermeister/-in Dieter Reiter 
ea. Stadtrat/-rätin Oberbürgermeister 
 
 
 
 

III. Abdruck von I. mit II. 
über die Stadtratsprotokolle 
 
an das Direktorium - Dokumentationsstelle 
an die Stadtkämmerei 
an das Revisionsamt 
z. K. 
 
 

IV. Wv. Direktorium D-GL1 
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt. 
  

z. K. 
 
Am 


